
Satzung 
der Stadt Haren (Ems} 

zum 
Bebauungsplan 

,,Südlich der B 408 - 3. Änderung", 
Ortsteil Altharen 

Präambel 

Aufgrund der§ 1 Abs. 3, § 13a und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 40 der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Stadt Haren (Ems) in seiner 
Sitzung am 13.12.2007 diese Satzung, bestehend aus den nachstehenden Festsetzungen 
und dem Übersichtsplan, als Satzung beschlossen: 

§ 1 - Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung ist in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan 
schwarz umrandet dargestellt. 

§ 2 -Änderung zum Ursprungsbebauungsplan

Die in dem am 08.07.1997 als Satzung beschlossenen und seit dem 31.03.1998 rechtskräfti­
gen Bebauungsplan „Südlich der B 408" aufgenommenen Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung werden wie folgt geändert: 

1. Die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse wird von bisher II auf III erhöht,
2. Die Geschossflächenzahl wird von bisher 0,8 auf 1,4 erhöht,
3. Die maximale Firsthöhe (textliche Festsetzung Nr. 1) wird von bisher 12,00 m auf

16,00 m erhöht.

Die sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Südlich der B 408" sowie der 
Festsetzungen der bisher hierzu ergangenen Bebauungsplanänderungen bleiben von dieser 
3. Bebauungsplanänderung unberührt.

§ 3 - Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Emsland in 
Kraft. 

49733 Haren (Ems), den 17.12.2007 

(Honnigfort 
Bürgermeist r 
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Verfahrensvermerke: 



Der Verwaltungsausschuss der Stadt Haren (Ems) hat in seiner Sitzung am 02.05.2000 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes "Südlich der 8 408 - 1. Änderung", Ortsteil Altharen, 
beschlossen. 



Der Aufstellungsbeschluss ist gern. § 2 Abs. 1 BauGB am 19.06.2000 ortsüblich bekannt 
gemacht. 



Haren (Ems), den <J:.2. A.J. �oo�



•.) 



Der Verwaltungsausschuss der Stadt Haren (Ems) hat in seiner Sitzung am 11.06.2002 dem 
Entwurf des Bebauungsplanes "Südlich der B 408 - 1. Änderung", Ortsteil Altharen, nebst 
Begründung zugestimmt und seine erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
beschlossen. 



Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 12.08.2002 ortsüblich bekannt 
gemacht. 



Der Entwurf des Bebauungsplanes "Südlich der B 408 - 1. Änderung", Ortsteil Altharen, und 
der Begründung haben vom 23.08.2002 bis einschließlich 06.09.2002 gern. § 3 Abs. 3 
BauGB (verkürzte Auslegungsfrist) öffentlich ausgelegen. 



Haren (Ems), den o ;-2_ A ."l. �00,<_ 



Der Rat der Stadt Haren (Ems) hat in seiner Sitzung am 15.10.2002 nach Prüfung der 
Anregungen gern. § 3 Abs. 2 und 3 BauGB den Bebauungsplan "Südlich der B 408 - 1. 
Änderung", Ortsteil Altharen, als Satzung nebst Begründung beschlossen. 



Haren (Ems), den O :1. /f .� . 200 -� 



/-· -



lL::..� &c..___



j(Schultejann�) 0
, Stadtdirektor 
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